
Satzung über die Einziehung von Te
Wirtschaftswege Pl. Nr. 40211 und 409 in

Gauersheim vom 20.12.2017

ilflächen der
der Gemarkung

Auf Grund des S 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in
Verbindung mit S 6e nOs. 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG), in der jeweils

derzeit geäenOen Fassung, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gauersheim in

seiner Sitzung am 18.10.t017 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt

gemacht wird.

s1

ln der Gemarkung Gauersheim werden die im

gekennzeichneten Teilflächen der Wirtschaftswege Pl

äingezogen. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

beigefügten
Nr. 40211

Lageplan
und 409

s2

Die bisherige Widmung und die sich daraus ergebenden Nutzungsrechte werden

aufgehoben.

s3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft

Gauershe 12.201

Schlesser)
Ortsbürgermeister

Hinweis auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung:

,,Satzungen, <i'ie unter üÄr[itung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

Gemeindeordnung zustande gekommen tinJ, g"rt"n ein Jrnt nach der Bekanntmachung als

uon nnttng an guitig zustandä q.e!omL9n' Dies gilt nicht' wenn

1. die Bestimmung"" üOäOä U*"ntfi"nfÄiiOer öitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmä.nun' der Satzung verletzt wordgn sind, oder

Z, vorAbtauf der in ö"ü igil;"ntän prilt Oiä Äufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemanO Oie üerfetzüng uon Verfahiens- oder Formvorschriften gegenüber der

Gemeindeverwart..,ng unieieezeicnn,iÄJoär6chverhalts, der die Verletzung begrirnden

soll, schriftlich geltend gemacht hat"'

td'

2
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Anlage zu der SaEung über die Einziehung von Teilflächen der Wirtschaftswege Pl. Nr. 4O2t1 und 409 in der Gemarkung Gauersheim
vom 20.12.2017


